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Titel Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Bau und Betrieb von
Versammlungsstätten (Sächsische Versammlungsstättenverordnung - SächsVStättVO) 

Amtliche Abkürzung SächsVStättVO

Normtyp Rechtsverordnung

Normgeber Sachsen

Gliederungs-Nr. 421-1.19

§ 35 SächsVStättVO - Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und
pyrotechnischen Gegenständen

(1) Auf Bühnen und Szenenflächen, in Werkstätten und Magazinen ist das Rauchen verboten. Das gilt nicht auf Bühnen- und
Szenenflächen, soweit die Art der Veranstaltung es erfordert, dass geraucht wird.

(2) In Versammlungsräumen, auf Bühnen und Szenenflächen und in Sportstadien ist das Verwenden von offenem Feuer,
brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen explosionsgefährlichen Stoffen verboten. § 17
Abs. 1 bleibt unberührt. Das Verwendungsverbot gilt nicht, soweit das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten
und Gasen sowie pyrotechnischen Gegenständen in der Art der Veranstaltung begründet ist und der Veranstalter die erforderlichen
Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der örtlichen Brandschutzbehörde abgestimmt hat. Die Verwendung pyrotechnischer
Gegenstände muss durch eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person überwacht werden.

(3) Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als Tischdekoration mit geeigneter Unterlage und Befestigung sowie
die Verwendung von offenem Feuer zur Zubereitung von Speisen ist zulässig.

(4) Auf die Verbote der Absätze 1 und 2 ist gut sichtbar hinzuweisen.

gespeichert: 27.04.2024, 19:50 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/adf6a800-8c4e-3cfb-b2e0-6ac3b1b96868
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/058fb247-d318-3409-975e-d26f10e97374
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/058fb247-d318-3409-975e-d26f10e97374


gespeichert: 27.04.2024, 19:50 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


